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Mensaordnung des Viscardi-Gymnasiums 
(Fassung vom 01.07.2019) 

 
In der Mensa des Viscardi-Gymnasiums gilt die Hausordnung der Schule. 
Darüber hinaus sind die folgenden Bestimmungen zu beachten: 
 

Nutzung 
Die Mensa des Viscardi-Gymnasiums dient vielfältigen Zwecken: 
 
Während der großen Pause und der Mittagspause zum Ausleihen von Spielgeräten 
Während der Mittagspause  zur Einnahme von Mahlzeiten 
    zum Entspannen und Ausruhen 
    zum Lesen 
    zum Spielen (Gesellschaftsspiele, Kicker) 
    zum Arbeiten 
Während des Nachmittags dienen die Räume im Rahmen der Nachmittagsbetreuung zum Erledigen der 

Hausaufgaben und zum Spielen 
 
Für andere Zwecke kann die Mensa mit Genehmigung des Direktorats genutzt werden. 
 

Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 12.15 – 16.05 Uhr 
 
Der Speisesaal (M 08) 

- dient während der Mittagspause zur Einnahme von Mahlzeiten 
- während des Nachmittags (13.50 – 15.20 Uhr) als Aufenthaltsraum 
- Schultaschen und Jacken sind in den dafür vorgesehenen Fächern zu 

deponieren bzw. an die Kleiderständer zu hängen. 
- Beim Abholen der Essen ist Drängeln zu vermeiden. 
- Das Tablett ist mit Geschirr und Besteck in die dafür vorgesehenen 

Stellagen zu stellen. 
- Der Essplatz ist sauber zu hinterlassen. 
 

Der Ruheraum (M 07) 
- dient ausschließlich der Entspannung. 
- Die Schuhe werden vor dem Betreten des Raums ausgezogen und in die 

dafür vorgesehenen Fächer gestellt. 
- Essen und Trinken sind nicht gestattet. 
 

Der Bibliotheksraum (M 05) 
- Es handelt sich grundsätzlich um eine Präsenzbibliothek, d.h. Bücher und 

Zeitschriften werden im Raum gelesen. 
- Legospielen ist möglich. 
- Essen und Trinken sind nicht gestattet. 
- Ab 13.50 Uhr dient der Raum als Arbeitsraum für die 

Nachmittagsbetreuung. 
 
Der Aufenthaltsraum (M 03) 

- Während der Mittagspause sind hier Gespräche und Spiele möglich. 
- Gesellschaftsspiele können ab 13.00 Uhr bei den Koordinatorinnen und 

Koordinatoren ausgeliehen werden. 
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- Die Whiteboards dürfen nicht benutzt werden. 
- Ab 13.50 Uhr dient der Raum als Arbeitsraum für die 

Nachmittagsbetreuung. 
 
Die Arbeitsräume (M 01, M 02, M 06) 

- stehen während der Mittagspause zum Erledigen von Hausaufgaben zur 
Verfügung. 

- Essen und Trinken sind nicht gestattet. 
- Die Whiteboards dürfen nicht benutzt werden. 
- Ab 13.50 Uhr dienen die Räume als Arbeitsraum für die 

Nachmittagsbetreuung. 
 
VÜS 

- In der Zeit von 13.50 bis 16.05 Uhr werden von Montag bis Donnerstag die 
Gruppenräume, der Aufenthaltsraum, die Bibliothek und ab 15.20 Uhr 
auch der Speisesaal für die Nachmittagsbetreuung (VÜS) genutzt. 

- Andere Nutzungen sind während dieser Zeit nicht möglich 
- Die Stifte für die Whiteboards sind zu Beginn zu holen und am Ende 

wieder abzugeben. 
- Die von VÜS genutzten Räume müssen am Ende der Nutzung jeden Tag 

aufgeräumt, besenrein und mit sauberer Tafel hinterlassen und 
abgeschlossen werden. 

 
Allgemeine Verhaltensregeln 
 

- Den Anweisungen von Lehrkräften, der pädagogischen Leitung der 
Nachmittagsbetreuung, dem Mensapächter und seinen Mitarbeitern 
sowie dem Hausmeister ist Folge zu leisten. 

- Schülerinnen und Schüler, die aggressives Verhalten gegenüber ihren 
Mitschülern zeigen oder Anweisungen nicht Folge leisten, können mit 
einem Raumverbot belegt werden. 

- Bei auftretenden Problemen ist während der Mittagspause unverzüglich 
die Aufsichtführende Lehrkraft zu verständigen, während des Nachmittags 
das VÜS-Personal. 

 
Diese Mensaordnung ist Bestandteil der Hausordnung des Viscardi-Gymnasiums.  
 


